
 

 

 

 

 

Nebenbestimmungen für das Bund-Länder-Programm 
zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
(NBest-WISNA) 

Stand: 01.09.2019 

Die NBest-WISNA enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen 
sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt 
ist. 
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1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
1.1 Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere 
Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als 
Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben 
einzusetzen. 

1.3 Personalausgaben dürfen bis zur Höhe der landesspezifischen Besoldungs- bzw. Tarifregeln, 
sächliche Verwaltungsausgaben bis zur Höhe der landesspezifischen Regelungen gewährt 
werden. 

1.4 Die zuwendungsfähigen Pauschalen für das vorangegangene Quartal werden dem 
Zuwendungsempfänger im Quartalsrhythmus nachträglich automatisch gutgeschrieben bzw. 
ausgezahlt. Änderungen, die die Zuwendung verringern, sind der Bewilligungsbehörde 
unverzüglich anzuzeigen. 

1.5 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung für die 
Zukunft zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen 
ist. 

2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben  
2.1 Sobald eine Person, welche eine geförderte Tenure-Track-Professur bzw. eine geförderte 

Anschlussstelle bekleidet, die Universität verlässt oder beurlaubt oder freigestellt wird, entfällt 
der Anspruch auf Zahlung der Pauschale für diese Person nach § 7 Absatz 4 der 
Verwaltungsvereinbarung in voller Höhe ab diesem Zeitpunkt. Sofern die Person unterjährig 
die Universität verlässt oder beurlaubt oder freigestellt wird, wird die Pauschale monatlich 
anteilig gewährt. Wird die Stelle des Tenure-Track-Professors/der Tenure-Track-Professorin 
nachbesetzt bzw. ist ein Tenure-Track-Professor/eine Tenure-Track-Professorin gemäß den in 
§ 4 der Verwaltungsvereinbarung genannten Anforderungen bereits an der Universität tätig, 
werden die verbleibenden Mittel des Einzelfalls entsprechend § 3 in Verbindung mit 
§ 7 Absatz 4 der Verwaltungsvereinbarung gewährt. 



 

 

 

 

 

2.2 Entfällt der Anspruch auf Zahlung der Pauschale nach Nr. 2.1, so entfällt unmittelbar die 
Grundlage der Zuwendungsgewährung und die Zuwendung ermäßigt sich. Gleiches gilt, wenn 
Zuwendungsmittel nicht zweckentsprechend verwendet werden. 

3. Vergabe von Aufträgen 
3.1 Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der 

Zuwendung mehr als 100 000 Euro beträgt, sind bei der Vergabe von Aufträgen folgende 
Regelungen anzuwenden: 

- für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen die Verfahrensordnung für die Vergabe 
öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte 
(Unterschwellenvergabeordnung - UVgO). Die Verpflichtung zur Anwendung gilt nicht für 
folgende Vorschriften: 
- § 22 zur Aufteilung nach Losen, 
- § 28 Absatz 1 Satz 3 zur Veröffentlichung von Auftragsbekanntmachungen, 
- § 30 zur Vergabebekanntmachung, 
- § 38 Absatz 2 bis 4 zu Form und Übermittlung der Teilnahmeanträge und Angebote, 
- § 44 zu ungewöhnlich niedrigen Angeboten, 
- § 46 zur Unterrichtung der Bewerber und Bieter; 

- für die Vergabe von Bauleistungen Teil A Abschnitt 1 der Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen (VOB/A). 

3.2 Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers als Auftraggeber gemäß dem vierten Teil des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) bleiben unberührt. 

4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 
4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, 

sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der 
Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten 
zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen. 

4.2 Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschafften Gegen-
stände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) übersteigt, 
zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen der Bund Eigentümer ist oder wird, sind 
die Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen. 

5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn 

5.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans – auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises –
weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder 
von ihnen erhält oder wenn er – ggf. weitere – Mittel von Dritten erhält, 

5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Um-
stände sich ändern oder wegfallen, 

5.3 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht 
zu erreichen ist, 

5.4 zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend 
dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden, 

5.5 ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird. 



 

 

 

 

 

6. Nachweis der Verwendung 
6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des 

Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum 
folgenden Monats der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der 
Zuwendungszweck nicht bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist innerhalb von vier 
Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres über die in diesem Jahr erhaltenen Beträge ein 
Zwischennachweis zu führen. Sachberichte als Teil eines Zwischennachweises gemäß Nr. 6.3 
dürfen mit dem nächst fälligen Sachbericht verbunden werden, wenn der Berichtszeitraum für 
ein Haushaltsjahr drei Monate nicht überschreitet. 

6.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen 
Nachweis. 

6.2.1 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im 
Einzelnen darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen. Im Sachbericht ist 
auf die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises sowie auf die Darstellung und 
Verwendung der Teilbeträge der Pauschale (Teilbetrag für Besoldung einschließlich Teilbetrag 
für Personalnebenkosten, Teilbetrag für Versorgungsleistungen, Teilbetrag für anteilige 
Ausstattung und Strategieaufschlag) im Einzelnen einzugehen. Ferner ist die Notwendigkeit 
und Angemessenheit der geleisteten Arbeit zu erläutern. 

6.2.2 Der zahlenmäßige Nachweis besteht aus einer Personalübersicht, aus der die Namen, die 
Beschäftigungszeiträume und der Status (Tenure-Track-Professur, Verlängerungsjahr bei 
Geburt oder Adoption eines Kindes, Überbrückung bei negativer Zwischenevaluation oder 
negativer Tenure-Evaluation, Inhaber/-in einer Anschlussstelle) der Personen, welche eine 
geförderte Tenure-Track-Professur bzw. eine geförderte Anschlussstelle bekleiden, zu 
entnehmen sind. Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, die erforderlichen Daten für das 
programmbegleitende Monitoring zu erheben und dem Zuwendungsgeber zusammen mit den 
jährlichen Zwischennachweisen und dem abschließenden Verwendungsnachweis zur 
Verfügung zu stellen. Dazu gehört eine Liste mit zahlenmäßiger Darstellung folgender 
Angaben: Verausgabung der Personalausgaben und Verausgabung  der 
Ausstattungsausgaben. Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben 
notwendig waren und dass mit den Mitteln wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist. Im 
Verwendungsnachweis ist außerdem zu bestätigen, dass die Mittel für die 
Beamtenversorgung entsprechend den jeweiligen landesrechtlichen Regelungen verwendet 
wurden sowie die Mittel des Strategieaufschlages nur zu dem in § 3 Nr. 4 der 
Verwaltungsvereinbarung genannten Zweck verwendet und nicht als allgemeine Einnahme 
behandelt wurden. 

6.3 Der Zwischennachweis (Nr. 6.1 Satz 2) besteht aus dem Sachbericht und einem 
zahlenmäßigen Nachweis (nach Nr. 6.2.2). 

6.4 Der Zuwendungsempfänger hat eine ordnungsgemäße Geschäftsführung sicherzustellen, die 
in der Lage ist, die bestimmungsgemäße Verwendung der Fördermittel nachzuweisen. 

6.5 Eine Weiterleitung von Fördermitteln an Zweitzuwendungsempfänger ist nicht gestattet. 

7. Prüfung der Verwendung 
7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen 

anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder 
durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen 
Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.  

7.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser der 
Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu 
bescheinigen. 

7.3 Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu prüfen 
(§§ 91, 100 BHO). 



 

 

 

 

 

8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach 

Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen Rechts-
vorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder sonst 
unwirksam wird. 

8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn 

8.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 

8.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, 

8.2.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z. B. nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben 
nach Nr. 2.1). 

8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit der 
Zuwendungsempfänger Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, 
insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie 
Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

8.4 Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49a Absatz 3 VwVfG mit fünf Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen. 
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